7. APRIL 2022 - Ministerieller Erlass zur Übertragung der Befugnis, in Bezug auf Verstöße gegen den Königlichen Erlass vom 30. Juli 2018 über die Modalitäten für die Betriebsweise des UBO-Registers administrative Geldbußen aufzuerlegen


(Belgisches Staatsblatt vom 9. Juli 2025)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST FINANZEN


7. APRIL 2022 - Ministerieller Erlass zur Übertragung der Befugnis, in Bezug auf Verstöße gegen den Königlichen Erlass vom 30. Juli 2018 über die Modalitäten für die Betriebsweise des UBO-Registers administrative Geldbußen aufzuerlegen


		Der Vizepremierminister und Minister der Finanzen, beauftragt mit der Koordinierung der Betrugsbekämpfung,


	Aufgrund des Artikels 132 § 6 des Gesetzes vom 18. September 2017 zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und zur Beschränkung der Nutzung von Bargeld;

	Aufgrund des Artikels 18 des Königlichen Erlasses vom 30. Juli 2018 über die Modalitäten für die Betriebsweise des UBO-Registers,


		Erlässt:


	Artikel 1 - Die Befugnisse, die in Artikel 132 § 6 des Gesetzes vom 18. September 2017 zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und zur Beschränkung der Nutzung von Bargeld und in Artikel 18 des Königlichen Erlasses vom 30. Juli 2018 über die Modalitäten für die Betriebsweise des UBO-Registers vorgesehen sind, werden den Inhabern folgender Funktionen übertragen:

	1. dem Generalverwalter der Generalverwaltung Schatzamt des Föderalen Öffentlichen Dienstes Finanzen,

	2. bei Verhinderung der vorerwähnten Person dem Leiter des Dienstes, der das UBO-Register innerhalb dieser Verwaltung verwaltet, sowie allen Personen mit mindestens dem Titel eines Beraters, die diesem Dienst angehören.


	Art. 2 - Vorliegender Erlass tritt am Tag seiner Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt in Kraft.


	Brüssel, den 7. April 2022


V. VAN PETEGHEM



